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Totholzhecken

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 01105 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 23 Allach-Untermenzing '
vom 10.11.2020

Sehr geehrter Herr Fuckerieder, . ■

sehr geehrte Damen und Herren,

in seiner Sitzung am 10.11.2020 beschloss der Bezirksausschuss 23 den Antrag, geeignete 
städtische Flächen in Allach-Untermenzing auszuwählen, auf denen zwei mit 
Initialpflanzungen kombinierte Totholzhecken angelegt, sowie zwei Haufen mit Schnittgut als 
Winterquartier für Igel, Insekten und Amphibien angelegt werden sollen. Der 
Erfahrungsgewinn könne dann langfristig zukünftigen Maßnahmen zugutekommen.

Dazu nimmt das Baureferat (Gartenbau) folgendermaßen Stellung:

Der Stadtrat hat sich bereits ebenfalls mit dem Thema befasst und mit dem Antrag Nr. 14-20 / 
A 06719 vom 11.02.2020 „Artenvielfalt auch in München VI...“ die Anlage von Habitaten für 
Igel, Eidechsen, Insekten und Co. auf städtischen Grünflächen beantragt. Wir dürfen auf die 
Beantwortung des Stadtratsantrages in der Anlage verweisen.

Wir greifen Ihren Vorschlag jedoch insofern auf, dass wir im Landschaftsschutzgebiet 
Würmniederung auf Höhe der Grünanlage an der Servetstraße Totholz auf kleinen Haufen im 
Gehölz belassen werden. .
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Zudem teilen wir Ihnen mit, dass im Bereich der bestehenden ökologischen Ausgleichsflächen 
in der Allacher Lohe Totholzstrukturen realisiert werden.

Der BA-Antrag Nr. 20-26 / B 01105 ist somit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.


